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Bezug  
Anlagen keine 
GZ  GZD-V 9953-2024.00038-0083-GZD_DIV.A.23-0023 
 (bei Antwort bitte angeben) 

Änderung zum Wartungsfenster am 6. März 2024 

Mit dem Wartungsfenster am 6. März 2024 wurde die nachfolgende Änderung für die 

Internet-EMCS-Anwendung (IEA) umgesetzt: 

Bei der Eröffnung eines EMCS-Beförderungsvorgangs ist durch den Versender 

zwingend eine eindeutige Bezugsnummer zu vergeben. Diese darf grundsätzlich nur 

einmal verwendet werden. 

Künftig wird ein EMCS-Vorgang, der noch nicht validiert ist (kein Referenzcode 

(ARC) zugeordnet) und zu dem ein negativer Einfuhrabgleich stattgefunden hat, bei 

der Prüfung der Eindeutigkeit der Bezugsnummer nicht berücksichtigt. 
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Dadurch wird die bei Eröffnung eines Beförderungsvorgangs bei der Einfuhr in der 

Internet-EMCS-Anwendung (IEA) durch den registrierten Versender bereits 

verwendete Bezugsnummer in dem nach dem negativen Einfuhrabgleich in der IEA 

angebotenen Korrekturformular nicht mehr abgewiesen und kann in diesen 

konkreten Fällen nochmals angegeben werden. 

Im Auftrag 

 

Reinhardt 
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